
Landratsamt Dingolfing-Landau 
Obere Stadt 1, 84130 Dingolfing 
Tel.: 08731 87-0 
Fax: 08731 87-100 
info@landkreis-dingolfing-landau.de 
www.landkreis-dingolfing-landau.de 

 

Antrag auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung 
nach § 34 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz 

  

Angaben zum/r Antragsteller/in 
 

Anrede 

 Herr           Frau          Divers 
 

 

Titel 
 

 

Vorname 
 

 
Nachname 
 

 

Straße, Hausnummer 
 

 

Postleitzahl 
 

 
Ort 
 

 

E-Mail-Adresse 
 

 
Telefon 
 

 

Geburtsdatum 
 

 
Geburtsort 
 

 
Staatsangehörigkeit 
 

 
 

Angaben zur Unbedenklichkeitsbescheinigung 
 

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird benötigt für die Teilnahme zum Lehrgang zum 

 Laden und Wiederladen von Patronenhülsen 

 Schießen mit Vorderladerwaffen 

 Schießen mit Böllern 
 

 

 

Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Einschränkungen? 

 Ja           Nein 
 

 

wenn ja, welche? 
 

 

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? 
 

 

 

Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden zur Überprüfung der Zuverlässigkeit nach § 8 Sprengstoffgesetz benötigt. 
In diesem Zusammenhang wird unter anderem die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister und eine 
Stellungnahme der örtlich zuständigen Polizei eingeholt, ob gegen Sie ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat abhängig 
ist oder ob andere Umstände vorliegen, die Ihre Zuverlässigkeit nach dem Sprengstoffgesetz in Frage stellen könnten. 
 

 Ich bin einverstanden. 

 

 

 

__________________________________________ 
Ort, Datum 
 

 

__________________________________________ 
Unterschrift 
 

 

 


